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‚Dabe i  soll insb d i

Amtsblatt „Ausgabe:14. Juni:1995.

. des Landratsamtes ‘desLandkreises Zwickauer Land als untere Naturschutzbehörde über das Landschaftsschutzgebiet.„Oelbachgrund“ .
Vom 24. November 1994

Aufgrund von 5 19 und 8 50 Abs. 1Nr, 3‘ des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege
(Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 16, Dezember 1992 (Sächs.GVBl. 5. 571).1in.derFas-
sungder Bekanntmachung vom:11..Oktober 1994(Sächs. GVBl. 5. 1601) wird verordnet:

$1
Festsetzung:zum Schutzgebiet

'

Dieim  8 2 näher bezeichnete Fläche auf demGebietder Gemeinde Weißbach,Landkreis ZwickauerLand, wird
alsTandschaftsschutzgebiet festgesetzt. DasLandschafteschutzgebiet führt dieBezeichnung,„Oelbachgrund“;

$2
Schukzgegenstand

(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von ca. 110 ha.
(2) Das Lamdschaftsschutzgebiet umfaßt den Pulvergrund, die Waldflächen um das „Hermannsgral sowie den

Landschaftsraum zwischen der „Platte“ und der alten Salzstraße,
Das Schutzgebiet wirdim wesentlichen wie folgt begrenzt: Nördlich ‚ab Lerchenweg entlang der Flurstücke
490, 489, 488, 487, 485, 484, 460/1, 460/2, der südlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 461, weiterlau-
'fend bis zur Kreispgrenze des Landkreises Westerzgebirge.
In südliche Richtung verläuft das Landschaftsschutzgebiet entlang der Kreisgrenze zum Landkreis Westerz-
gebirge bis zur südlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 540 der Gemarkung Weißbach. Westlich ver-
Jäuft die Grenze entlang derFlurstücke 540,539 zur alten Salzstraße (Flurstück 515), Entlangdieser bis zum
Flurstück 519 und weiter entlang der Flurstücksgrenze der Flurstücke 519 und 518/1 bis zum Lerchenweg.

(3) Die Grenzen des Landschafisschutzgebietes sind in einer Übersichtskarte im Maßstab 1 :  10000 (Anlage 1}
und detailliert in drei Flurkarten im Maßstab 1 : 2730 (Anlagen 2 bis 4) grün eingezeichnet. Maßgebend für
den Grenzverlauf ist die Linienaußenkante. Die Karten (Anlagen 1 bis 4) sind Bestandteile der Verordnung.

(4) Die Verordnung mit Karten wird gemäß 8 51Abs. 9 SächsNatSchG beimLandratsamt des Landkreises Zwik-
kauerLand, untere Naturschutzbehörde, auf dieDauer von zwei Wochen, beginnend am achten Tagnach der,
Verkündung dieser Verordnung im AmtsblattdesLandkreises Zwickauer Land, zur kostenlosenEinsicht durch
jedermann während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt (Ersatzverkündung).

” (5) Die Verordnung mit Karten wirdnach Ablauf der Auslegungsfrist beim Landratsamt des Landkreises Zwik-
kauerLand, untere Naturschutzbehörde, zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprechzei-
ten niedergelegt. .

. 000  83
Schutzzweck

Zweck desLandschaftsschutzgebietes„Oelbachgrund“ist dieErhaltungdesLandschaftsraumesin seinerGesamt-
heit zur Sicherungund Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes undder Nutzungsfähigkeit
derNaturgüter sowie eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes und zur Sicherung derästhetischenchen Funktion..(2) Bi
für eine nachhaltige Erholungswirksamkeit,

erreicht „daß ,

4 .  *dernoch vorhandene Teil desOelbaches einschließlich seinerUfervegetation erhaltenundim  oberenBereich
wieder als natürliches Fließgewässer entwickelt wird,

„2. die natürliche Bodenhorizontfolgein  den beidenFeuchtgebieten oberhalb desOelbaches erhaltenund diese
* "Niedermoorstandorte weiter entwickelt werden,

3. die Erhaltung der Seggen-, Binsen- und Hochstaudenlebensgemeinschaften unter Berücksichtigung der
bestandstypischen Pflege erfolgt,

4. die vorhandenen wertvollen Laubholzbestände erhalten bleibe
schaften entwickelt werden,

5, dieextensiv genutzte Teichkette entlang der alten Salzstraße erhaltenbleibt undeineEntwicklung von größe-
ren extensiv genutzten Dauergrünlandflächen um diese Teiche erfolgt,

6. die Kleingehölzstrukturen entlang der alten Salzstraße und im Übergangsbereich zu demhistorisch gewach-
_ senen Siedlungsbild von Weißbach entwickelt werden und

7. dieser Raum als ruhiges Erholungsgebiet, vor allem als weitläufiges Wandergebiet entwickelt und erschlos-
sen wird, . .

und dorigerechte Waldgesell-

$4

In dem Landschaftsschutzgebiet „Oelbachgrund“sind alle Handlungen verboten, die den Charakter desGebie-
tes verändern oder dem besonderen Schut k zuwiderlaufen, insbesondere wenndadurch .

der Naturhaushalt geschädigt, ;

„ die Nutzungsfähigkeit der Naturgüternachhaltig gestört,
eine geschützte Flächennutzung aufDauer geändert, . .

"das Landscheftsbild nachteilig geändert oder dienatürliche Eigenart der Landschaft auf andere Weisebeein-
trächtigt

oder
5. der Naturgenuß oderderbesondere ErholungswertderLandschaftbeeinträchtigt wird.
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$5
Erlaubnisvorbehalt

( )  Handlungen, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen
- können, bedürfen der schriftlichen Erlaubnis.der unteren Naturschutzbehördes

(2) DerErlaubnis bedürfeninsbesondere folgende Handlungen:
. Errichtung von baulichen Anlagenim  Sinne der Sächsischen Bauordnung und des Sächsischen Wasser-

gesetzes oder der Errichtung gleichgestellte MaBnahmen, auch wenn sie einer baurechtlichen Genehmi-
gung oder Anzeige nicht bedürfen,

2. Errichtung von Einfriedungen, )

Verlegen oder Ändern von ober- oder unterirdischen Leitungenaller Art,
„. Abbau, Entnahme oder Einbringen von Steinen,Kies, Sand,Lehm oder anderenBodenbestandteilen oder

die Veränderung der Bodengestalt auf andere Weise,
Lager von Gegenständen, soweit sie nicht zur zulässigen Nutzung des Grundstücks erforderlich sind,
Anlage oder Veränderung von Straßen, Wegen, Plätzen oder anderen Verkehrswegen,
Anbringen von Wegmarkierungen, die geeignet sind, die Erholungsnutzungräumlich zu lenken,
Anlage oder Veränderung vonFlächen oder Anlagen für Sport und Spiel, einschließlichMotorsportanla-
gen,

- 9, . Anlage oder Veränderung von Flugplätzen,
10; Betrieb vanMotorsport sowie vonmotorgetriebenenSchlitten,
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_ Die Rechtsverordnung wirdhiermit ausgefertigt undist zu verkünden.

11. Aufstellen von Wohnwagenoder Verkaufsständen und das mehrtägige Zelten oder Abstellen vonKraft- :

fahrzeugen,
12. Anläge;Beseitigung oder Änderung von fließendenoder stehendenGewisseneinschließlichderenUfer-.

bereichen,
13: Aufstellen oder Anbringen von Plakaten, Bild- oder Schriftafeln,
14. Kahlschlag von Wald auf einer Fläche von mehr als 2 ha
15. Erstaufforstungen, Umwandlungen von Wald,Anlage von Kleingärten oder die wesentliche Änderung

der Bodennutzung 4auf andere Weise,
16. Beseitigung oder Änderung von wesentlichenLandschaftsbestandteilen, wie Hecken, Gebüsche, Feld-
- und Ufergehölze, ‘

(3) DieErlaubnisist zu erteilen, wenn die Handlung Wirkungen derin  $ 4 genanntenArt nicht zur Folge hat oder
solche Wirkungen durch Auflagen oder Bedingungen abgewendet werden können. Sie kann mit Auflagen, _
unter Bedingungen, befristet oder widerruflich erteilt werden, wenn dadurch erreicht werden kann, daß die
Wirkungen der Handlung dem Schutzzweck nur unwesentlich zuwiderlaufen.

(4) Die Erlaubnis wird durch eine nach anderen Vorschriften erforderliche Gestattung ersetzt, "wenn diese mit
‚Zustimmung der Naturschutzbehörde ergangenist.

. (5) Bei Handlungen desBundes und desLandes, die nach anderen Vorschriftenkeiner anderen Gestattungbedür-
fen, wird die Erlaubnis durch das Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde ersetzt. Das gleiche gilt für ;

Handlungen, die unter Leitung oderBetreuung stantlicher Behörden durchgeführt werden. .

S6 ;

Zulässige Handlungen

Die 88 4 und 5 geltennicht
1. für die Nutzungim Rahmen einer umweltgerechten Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher,Grund-
” _ stückein  der bisherigenArt undim  bisherigenUmfangmit AusnahmevonMaßnahmennach $ 5 Abs.2Nr. 15
2. fürdie ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Fischerei;
3, für die sonstige, bisher rechtmäßig ausgeübte Nutzung der Grundstücke, Straßen undWege sowie der‘ techt-

mäßig bestehenden Einrichtungenin  der bisherigen Art undim  bisherigen Umfang sowie deren Unterhal-
tung und Erhaltung;
für Schutzzäune an Verkehrswegen;

„für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen;
„für dieUnterhaltung der Gewässer durch den Unterhaltspflichtigen. Eingriffein  denUferbereichim. Rahmen, -

der Gewässerinstandhaltung sindjedochim  Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde vorzunehmen
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$7
Befreiungen

(1) Von den Verboten dieser Verordnungkann die untere Naturschutzbehörde nach 5 53 SüchsNatSchG Befrei-
ung erteilen, r e

ungen nach 5 5 Abs. 2 Nr. 3, 4, 6und 8 dieser Verordnung hat die untere Naturschutzbehörde vor
Erteilung der Befreiung bzw, vor der Erklänung des Einvernehmens aufgrund des Vorliegens der.Vorausset-
zungen nach $ 53 SüchsNatSchG die Zustimmung der höherenNaturschutzbehörde einzuholen,

88 ;

- Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigim  Sinne des $ 61Abs, 1Nr. 1 SächsNatSchG handelt, wer in demLandschnftsschutzgebiet vor-
sätzlich oder fahrlässig
1. entgegen 5.19 Abs, 2 SächsNatSchGin  Verbindung mit $ 4 dieser Verordnung Handlungen vornimmt, die

denCharakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweckzuwiderlaufen, ..
2. ‚entgegenS 5 dieser Verordnung ohne vorherige schriftliche Erlaubnis Handlungen vornimmt, die den Cha-

rakter des Gebietes verändernoder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen können. .

$9 .  VL

Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach Ablauf der Auslegungsfrist in Kraft,:  -

Werdau, den 24.November 1994

Ot to
Landrat

(Siegel)

ZuvorstehenderRechtsverordnung ergeht gemäß 5 3 Abs, 61,V,m, 8.3 Abs, 5 der SächsischenLandkreisordnung
(SächsLKrO) vom 19. Juli 1993 (SächsGVBl. 5. 577), geändert durchGesetz vom 19, April 1994 (SichsGVBl.
S. 773) folgender Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzungvon Verfahrens- undFormvorschriftenbeim Zustandekommen
dieser Rechtsverordnung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden -
kann.Es sei denn, daß

1. die Ausfertigung nicht oder fehlerhaft erfolgtist, .
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder Verkündung der Rechtsver-

ordnung verletzt worden sind, +7

3, der Landrat dem Beschluß nach $ 48 Abs, 2 der SichsLKrO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochenhat,
4. vor Ablauf derin  Satz1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluß beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber dem Landkreis Zwickauer Land unter +

Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll; schriftlich geltend gemacht worden
ist.

Ist eine Verletzungnach Satz2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kannauch nach Ablauf der.in  Satz 1
genanntenFristjedermanndiese Verletzung geltend machen,


